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Leitsätze des Urteils 

Steuerrecht — Harmonisierung — Umsatzsteuern — Gemeinsames Mehrwertsteuer
system — Erstattung der Steuer an nicht im Inland ansässige Steuerpflichtige — Steuer
pflichtiger, der sowohl steuerpflichtige Umsätze als auch Umsätze tätigt, die in dem 
Mitgliedstaat, in dem er ansässig ist, steuerfrei sind — Teilerstattung der Steuer — Be
rechnungsmethode 
(Richtlinie 79/1072 des Rates, Artikel 2 und 5) 
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LEITSÄTZE — RECHTSSACHE C-136/99 

Die Artikel 2 und 5 der Achten Richtlinie 
79/1072 zur Harmonisierung der Rechts
vorschriften der Mitgliedstaaten über die 
Umsatzsteuern — Verfahren zur Erstattung 
der Mehrwertsteuer an nicht im Inland 
ansässige Steuerpflichtige — sind dahin 
auszulegen, daß 

— Steuerpflichtigen, die in einem Mit
gliedstaat ansässig sind, in dem sie nur 
für einen Teil ihrer Umsätze besteuert 
werden, ein Anspruch auf Erstattung 
eines Teils der Mehrwertsteuer er
wächst, die in einem Mitgliedstaat, in 
dem sie nicht ansässig sind, auf Ge
genstände oder Dienstleistungen er
hoben wurde, die die Steuerpflichtigen 
für ihre Umsätze in dem ersteren Mit
gliedstaat verwenden; 

— der Betrag der zu erstattenden Mehr
wertsteuer in der Weise zu berechnen 
ist, daß zunächst die Umsätze ermittelt 
werden, die in dem Mitgliedstaat, in 
dem der Steuerpflichtige ansässig ist, 
zum Vorsteuerabzug berechtigen, und 
von diesen dann nur diejenigen Um
sätze, die auch im Mitgliedstaat der 
Erstattung zum Vorsteuerabzug be
rechtigen würden, wenn sie dort be
wirkt worden wären, sowie die in die
sem Staat zum Vorsteuerabzug be
rechtigenden Ausgaben berücksichtigt 
werden. 

(vgl. Randnr. 32 und Tenor) 
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